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Streichung der Komplementärmedizin aus der Grundversicherung

Sehr geehrter Herr Couchepin

Ich bin zutiefst enttäuscht über Ihren Entscheid, ab 1. Juli Leistungen der Komplementärmedizin (Anthroposophische Medizin, Homöopathie, Neuraltherapie, Phytotherapie und Chinesische Medizin) nicht mehr von der Grundversicherung der Krankenkassen vergüten zu lassen.

Ihr Entscheid ist undifferenziert und wissenschaftlich nicht begründet. Warum beauftragen Sie Dutzende von Fachleuten und Wissenschaftlern für mehrere Jahre, die Komplementärmedizin zu untersuchen, um nachher deren differenziertes und wissenschaftliches Urteil schlicht und ergreifend zu ignorieren? Der PEK-Schlussbericht spricht eine klare Sprache. Warum basieren Sie Ihr Urteil nicht auf dieser, von Ihrem Amt selbst in Auftrag gegebenen Studie? 

Ihr Entscheid ist medizinisch fahrlässig. Durch die Abdrängung der Komplementärmedizin in den nicht medizinischen bzw. paramedizinischen Bereich überlassen Sie das Feld weniger qualifizierten Berufsständen. Sie leisten damit einer Ghettoisierung und der Scharlatanerie Vorschub. Es ist medizinisch eindeutig sinnvoller, allfällige medizinische Massnahmen aus einer Hand verschreiben zu lassen, als dass zwei oder mehrere Therapeuten (womöglich noch ohne gegenseitiges Wissen) denselben Patienten behandeln.

Ihr Entscheid ist wirtschaftlich kontraproduktiv. Sie geben vor, eine Kostendämpfung erreichen zu wollen. Durch die Abdrängung der Komplementärmedizin in den Zusatzversicherungsbereich werden aber durch die additive Inanspruchnahme klar zusätzliche Kosten generiert, die nicht entstünden, wenn die Komplementärmedizin durch den Arzt selbst verschrieben würde. Des weiteren würden viele billige komplementärmedizinische Präparate durch teurere (aber nicht bessere!) schulmedizinische Präparate ersetzt. 

Ihr Entscheid ist schädlich für die Volksgesundheit. Es gibt unzählige Untersuchungen und Erfahrungen von Ärzten, die zeigen, dass bei vielen Indikationen komplementärmedizinische Massnahmen (bei vergleichbarer Wirksamkeit) mit deutlich weniger Nebenwirkungen behaftet sind als schulmedizinische Interventionen. Ein Ausschluss der Komplementärmedizin aus der Grundversorgung der Schweizer Bevölkerung ist deshalb klar kontraindiziert.

Ihr Entscheid ist bevormundend. Als mündiger Bürger fühle ich mich in meiner Entscheidungsfreiheit für bestimmte medizinische Massnahmen eingeschränkt. Wenn ich vom Staat dazu gezwungen (!) werde, eine Krankenversicherung abzuschliessen, sehe ich nicht ein, warum ich dann dafür nicht auch die Leistungen beziehen kann, die ich will? Es ist – gelinde gesagt – eine bodenlose Frechheit, wenn Sie Sich anmassen, mir vorzuschreiben, welche Medizin für mich gut ist und welche nicht. Ich überlege mir ernsthaft, dieses Zwangssystem mit zivilem Ungehorsam zu boykottieren. 

Ihr Entscheid ist zutiefst asozial. Warum sollen Schwangere, chronisch Kranke und ältere Personen in Zukunft von der solidarischen Krankenversicherung ausgeschlossen werden? Warum sollen sogenannte Risikopopulationen mit geringem Einkommen keine komplementärmedizinischen Leistungen mehr in Anspruch nehmen dürfen? All diese Personen werden nämlich nicht in die Zusatzversicherungen für die Komplementärmedizin aufgenommen, wie ich es selbst bei verschiedenen Fällen erlebt habe. Dies trifft auch die Personen, welche ihre Zusatzversicherung für Komplementärmedizin gekündigt hatten, nachdem die Komplementärmedizin in die Grundversicherung aufgenommen wurde. All diese Menschen stehen jetzt im Regen.

Ich fordere Sie deshalb aus den genannten Gründen mit Nachdruck auf, Ihren Entscheid zu revidieren und 

a) entweder die ärztliche Komplementärmedizin definitiv in die Grundversicherung aufzunehmen oder

b) die Komplementärmedizin als freiwillige Zusatzversicherung im Rahmen des KVG, d.h. mit sozialer Solidarität aufzunehmen. Da sich die Prämien hierfür aber in einem Bereich von 2–3 Promille bewegen dürften (denn so „teuer“ ist nach Ihren eigenen Angaben der Anteil der Komplementärmedizin an der Grundversicherung), ist es fraglich, ob sich der zusätzliche Verwaltungsaufwand überhaupt lohnt.

Jeder andere Entscheid wäre sozial, gesellschaftlich, wissenschaftlich, wirtschaftlich, medizinisch und ethisch unverantwortbar und würde mein bisher vorhandenes Vertrauen in die politischen Institutionen der Schweiz zutiefst erschüttern. Des weiteren würde ich sämtliche mir zur Verfügung stehenden juristischen und staatsrechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um einen solchen Entscheid wieder rückgängig zu machen.
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